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Bisherige Rechtslage

Überblick über die gesetzlichen Regelungen

• Versorgungsausgleich als verfassungsrechtlicher Auf trag

• "Versorgungsausgleichsbilanz" durch das Familiengeri cht

• Einmalausgleich aller Anrechte über die gesetzliche 
Rentenversicherung

• Maßstabsversorgung: gesetzliche Rente

• Vergleichbarmachung

• Barwertverordnung
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Unzulänglichkeiten des bisherigen Rechts

Überblick über die gesetzlichen Regelungen

• Verfehlung der Halbteilung

• Wertverzerrung durch Vergleichbarmachung

• Probleme beim Ausgleich von "Ost"- und "West"-Rechte n

• Abänderungsverfahren werden nicht beantragt

• Vielfalt der Alterssicherungssysteme nicht abbildba r

• Unverständliches Expertenrecht

• Fehlende Gestaltungsspielräume
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Ziele der Strukturreform des Versorgungsausgleichs

Überblick über die gesetzlichen Regelungen

• Beibehaltung des Versorgungsausgleichs als verfassu ngs-
rechtlich unverzichtbares Institut

• Gerechte Teilhabe der Eheleute an den in der Ehe ge meinsam
erwirtschafteten Versorgungsanrechten durch Teilung

• Möglichst frühzeitige und endgültige Trennung der ge schiedenen 
Eheleute

• Verständliche und leichter handhabbare Regelungen

• Möglichst geringe Belastung der Versorgungsträger
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Versorgungsausgleichsgesetz (VersAusglG) =
Art. 1 des Gesetzes zur Strukturreform des Versorgung sausgleichs
(VAStrRefG) vom 3.4.2009, Bundesgesetzblatt Jahrgan g 2009, Teil I, 
Seite 700 bis 724

Überblick über die gesetzlichen Regelungen

• Teil 1: Der Versorgungsausgleich §§ 1 bis 38

- Allgemeiner Teil (Grundsätze)

- Ausgleich (Vereinbarungen, Art und Weise, Zeitpunkt)
- Ergänzende Vorschriften und Anpassung nach Rechtskraft

• Teil 2: Wertermittlung §§ 39 bis 47
- Allgemeine Wertermittlungsvorschriften

- Sondervorschriften für bestimmte Versorgungsträger

- Korrespondierender Kapitalwert als Hilfsgröße

• Teil 3: Übergangsvorschriften §§ 48 bis 54
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Allgemeiner Teil
Die Grundprinzipien des künftigen Versorgungsausglei chs

Überblick über die gesetzlichen Regelungen

• Halbteilung der in der Ehezeit erworbenen Anrechte

• Einbeziehung grundsätzlich aller Anrechte aus der bet rieblichen 
Altersversorgung
(Anwartschaften und Ansprüche auf bereits laufende Versorgung, alle Durch-
führungswege, alle Leistungsformen, bei Ehezeit < 3 Jahre nur auf Antrag, 
Sonderregeln bei Geringfügigkeit und noch verfallbaren Anrechten)

• Jedes Anrecht soll grundsätzlich innerhalb des jewei ligen
Systems geteilt werden (interne Teilung)

• Ausgleich über ein anderes Versorgungssystem (exter ne
Teilung) soll künftig die Ausnahme sein

• Alle Beteiligten (auch Versorgungsträger) erhalten mehr
Gestaltungsspielräume 

��� � Grundsätze und Definitionen sind geregelt in den §§ 1  bis 8 VersAusglG
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Interne Teilung (§§ 10 bis 13 VersAusglG)

Überblick über die gesetzlichen Regelungen

• Rangfolge (§ 9 Abs. 2 VersAusglG): Vorrang vor exter ner Teilung

• Definition (§ 10 Abs. 1 VersAusglG): Teilung innerha lb desselben 
Versorgungsträgers

• Anforderungen (§ 11 VersAusglG): gleichwertige Teilh abe am 
ehezeitlichen Anrecht

- Entstehung eines eigenständigen und entsprechend gesicherten 
Anrechts

- in Höhe des Ausgleichswerts mit vergleichbarer Wertentwicklung

- mit dem gleichen Risikoschutz (Versorgungsträger kann den 
Risikoschutz auf Altersleistung beschränken, wenn Ausgleich für 
wegfallende Risiken gewährt wird.)
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Interne Teilung (§§ 10 bis 13 VersAusglG)

Überblick über die gesetzlichen Regelungen

• Rechtsfolgen (§ 11 Abs. 2 und § 12 VersAusglG):

- Für das (neue) Anrecht gelten die Regelungen, die für das geteilte 
Anrecht gelten, entsprechend, soweit nicht besondere Rege-
lungen für den Versorgungsausgleich bestehen.

- Der Ausgleichsberechtigte erhält die Stellung eines ausgeschie-
denen Arbeitnehmers im Sinne des Betriebsrentengesetzes

• Insolvenzsicherung je nach Durchführungsweg

• Anpassung nach § 16 BetrAVG

• Recht auf Fortsetzung mit Eigenbeiträgen; besteht nur bei versicherungs-
förmigen Dfw

• Vorgezogene Altersrente nach § 6 BetrAVG (Kürzungsregelung?)

• Abfindungsverbot

• Übertragung in den Grenzen des § 4 BetrAVG
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Externe Teilung (§§ 14 bis 18 VersAusglG)

Überblick über die gesetzlichen Regelungen

• Definition (§ 14 Abs. 1 VersAusglG)

• Voraussetzungen (§ 14 Abs. 2 VersAusglG)

- kraft Vereinbarung zwischen Versorgungsträger und Ausgleichs-
berechtigtem (ohne Obergrenze) oder

- auf Verlangen des Versorgungsträgers je nach Durchführungsweg
• bei Direktzusagen und Unterstützungskassen

– wenn Ausgleichswert als Kapitalwert höchstens BBG 
(für 2009: 64.800,- €uro)

• in allen anderen Fällen

– wenn Ausgleichswert bei Rentenbetrag höchstens 2 % 
(= zzt. 50,40 €uro) oder

– wenn Ausgleichswert als Kapitalwert höchstens 240 % 
(= zzt. 6.048,00 €uro)

der monatlichen Bezugsgröße nach § 18 SGB IV

• Folge für den Versorgungsträger: realer Liquiditäts abfluss
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Externe Teilung (§§ 14 bis 18 VersAusglG)

Überblick über die gesetzlichen Regelungen

• Anforderungen an die Zielversorgung (§ 15 VersAusglG )

- eigenständiges Anrecht bei einem anderen Versorgungsträger

- nach Auswahl des Ausgleichsberechtigten*

- zum Ausbau oder Neubegründung

- angemessene Versorgung 
(z. B. AltZertG (RiesterV) oder eigene betrAV)

* Auffanglösung, wenn der Ausgleichsberechtigte keine geeignete Ziel-
versorgung benennt: sog. Versorgungsausgleichskasse (in Gründung)
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Ausnahmen vom Versorgungsausgleich bei Scheidung 

(§§ 18 und 19 VersAusglG)

Überblick über die gesetzlichen Regelungen

• Geringfügigkeit

- "Geringe" Anrechte oder eine "geringe" Differenz bei gleicher Art soll 
das Familiengericht nicht ausgleichen

- Höhe: 1 % / 120 % der mtl. Bezugsgröße nach § 18 SGB IV für 
Rentenbetrag/Kapitalwert

• Fehlende Ausgleichsreife

- Ist das Anrecht (noch) dem Grund oder der Höhe nach nicht 
hinreichend verfestigt, insbesondere noch verfallbar, findet ein
Wertausgleich bei der Scheidung nicht statt.
Ausgleichsansprüche nach der Scheidung (z.B. schuldrechtliche 
Ausgleichszahlung nach § 20 ff VersAusglG) bleiben unberührt.
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Der Ausgleich nach der Scheidung (§§ 20 bis 26 VersA usglG)

Überblick über die gesetzlichen Regelungen

• Ausnahme, nur bei noch nicht ausgeglichenen Anrecht en (§ 20)

• schuldrechtliche Ausgleichszahlung und Abtretung (§ § 20 und 21)

• Abfindung, zu zahlen an einen anderen Versorgungstr äger (§ 23)

• bei Tod wird Teilhabeanspruch an Hinterbliebenenver sorgung ausgelöst (§ 25)

Härtefälle und ergänzende Vorschriften (§§ 27 bis 31 VersAusglG)

• kein Versorgungsausgleich, soweit im Einzelfall gro b unbillig

• Schutz des Versorgungsträgers in Übergangszeiten

• Privatvorsorge wegen Invalidität

• Leistungsverbote zu Lasten des Ausgleichswerts

Anpassung nach Rechtskraft wegen Unterhalt, wegen I nvalidität 
oder Tod des Ausgleichspflichtigen (§§ 32 bis 38 Ver sAusglG)

• gilt nicht für betriebliche Altersversorgung
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Wertermittlungsgrundsätze (§§ 39 bis 47 VersAusglG)

Überblick über die gesetzlichen Regelungen

• Sondervorschrift für Anrecht der betrAV (§ 45 VersAus glG)

- Wert des Anrechts als Rentenbetrag nach § 2 BetrAVG

oder

- Kapitalwert nach § 4 Abs. 5 BetrAVG

• Vorrang der unmittelbaren Methode bei der Ermittlun g des 
Ehezeitanteils (§ 45 Abs. 2 i.V.m. § 39 VersAusglG) 

• hilfsweise zeitratierliche Ermittlung des Wertes des  Ehezeitanteils 
(§ 45 Abs. 2 mit Ehezeitquote im Sinne des VersAusglG ) 
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Übersicht über die Pflichten nach altem und neuem R echt

• Ermittlung des erdienten 
Versorgungsanrechts zum 
Ehezeitende

• Ermittlung des erdienten Versor-
gungsanrechts zum Ehezeitende

• Ermittlung des Ehezeitanteils des 
erdienten Anrechts zum Ehezeit-
ende

• Ermittlung des Ausgleichswerts 
(= Hälfte des Ehezeitanteils)

• Kostenabzüge bei interner Teilung

• Art und Weise der Kürzung nach 
interner und externer Teilung

• Art und Weise der Begründung 
nach interner Teilung

• laufende Verwaltung und Pflege

Überblick über die gesetzlichen Regelungen

bisher künftig
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Gestaltungs- und Entscheidungsspielräume

• Verweis auf externe Teilung, sofern zulässig und gew ollt
(Abwägung der Vor- und Nachteile)

• Form der Berechnung des Anrechts und des Ausgleichs werts
(Ausgleich auf Renten- oder Kapitalwertbasis)

• Verfahren zur Feststellung des Ehezeitanteils
(unmittelbare oder zeitratierliche Methode)

• Bewertung des Ehezeitanteils als Kapitalwert bzw. gg f. als 
korrespondierender Kapitalwert
(Prämissen, Rechnungszins, Biometrie, Dynamik nach Zusage)

Folgende Punkte sind zu entscheiden und festzulegen :
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Gestaltungs- und Entscheidungsspielräume

• Verfahren zur Kostenverrechnung (nur bei interner Te ilung zulässig)
(realer Aufwand, Pauschale, Prozentsatz, Bemessungsgrundlage,
Mindestbetrag, Höchstbetrag)

• Gestaltung der Kürzung von Anrechten Ausgleichspflic htiger
(u. E. je nach Gestaltung mitbestimmungsrelevant)

• Gestaltung der neu begründeten Anrechte für Ausglei chs-
berechtigte nach interner Teilung
(Beschränkung auf Altersleistung, ggf. Ermittlung von Zuschlägen bei     
Teilung auf Rentenbasis)

• Reaktion auf Begehren von Eheleuten, die eine exter ne Teilung 
anstreben (� externe Teilung kraft Vereinbarung)

��� � Ziel: "Teilungsordnung", in der diese Eckpunkte fest ge-
halten werden.

des Weiteren ……
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• Entgelt- oder Versorgungs-
punkten

• Steigerungszahlen

• Deckungskapital

• Summe der Rentenbausteine

• Summe der Beiträge

• (traditionellen) Leistungen wie 
Gesamtversorgungszusagen

• (traditionelle) Steigerungssystemen

• Zurechnungselemente

• Anrechnung von Vordienstzeiten

• Startgutschriften

• "angebrochene" Bausteinjahre

• "persönliche" Zuschläge

Gestaltungs- und Entscheidungsspielräume

Unmittelbare Methode =
wenn ein direkter Zusammenhang 
besteht zwischen einer Bezugs-
größe, die aus der Ehezeit resultiert, 
und der Höhe der Versorgung, ins-
besondere bei

Zeitratierliche Methode =
wenn sich die Höhe der Leistung 
nicht bestimmten Zeitabschnitten 
zuordnen lässt, z. B. bei

Ermittlung des Ehezeitanteils nach
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Kostenverrechnung (nur zulässig bei interner Teilun g)

Gestaltungs- und Entscheidungsspielräume

• einzelfallbezogene Kosten, Kosten der Systemeinrichtu ng, 
Overhead, … u. E. nicht sachgerecht

• begrenzt auf die Kosten die durch die internen Teilu ng entstehen, 
nicht Kosten der Auskünfte, nicht die Kosten der la ufenden 
Verwaltung des neu begründeten Anrechts

• Gesetzgeber favorisiert Pauschalen, siehe Begründung : 
BT-DS 16/10144, Seite 117

• Lösungsvorschlag:
Stückkosten (z.B. 250 €) oder
Kostenzuschläge (z.B. 2 % bis 3 % des Kapitalwerts oder des 
Ausgleichswerts, nicht festgelegt)

Zur Höhe der Kosten
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Verweis auf externe Teilung, soweit zulässig und ge wollt

Gestaltungs- und Entscheidungsspielräume

• Vorteile für den abgebenden Versorgungsträger
- keine "Fremd"-Berechtigten unter Anwärtern und 

Anspruchsinhabern
- keine Ausweitung des Versorgungs-/Versicherungskollektivs

- keine separaten Regeln für Ausgleichsberechtigte erforderlich

• Nachteile für den abgebenden Versorgungsträger

- Liquiditätsabfluss
- kein Kostenausgleich

- "Imageverlust"?
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Verweis auf externe Teilung, soweit zulässig und ge wollt

Gestaltungs- und Entscheidungsspielräume

• Vorteile für den Ausgleichsberechtigten
- Aufbau eines eigenständigen neuen Anrechts oder

- Ausbau eines ggf. bereits bestehenden Anrechts

- Loslösung vom "Schicksal" des abgebenden Anrechts
- Gestaltungsvielfalt nach den Regeln beim neuen Versorgungsträger

• Nachteile für den Ausgleichsberechtigten

- unter Umständen keine ideale "Halbteilung"

- unter Umständen steuerliche Nachteile in der Bezugsphase
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Reaktion auf Anträge von Eheleuten, die ein fremdes  
Recht extern teilen wollen

Gestaltungs- und Entscheidungsspielräume

• Vorteile für den aufnehmenden Versorgungsträger

- Ausweitung des Versorgungs-/Versicherungskollektivs

- Neugeschäft
- Profilierung am Markt / "Imagegewinn"

• Nachteile für den aufnehmenden Versorgungsträger

- niedrigere Versicherungs-/Versorgungssummen

- hoher "beitragsfreier" Bestand
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Arbeits- und Verfahrensablauf

• Ermittlung der unverfallbaren Anwartschaft

• Ermittlung des Ehezeitanteils

• Bewertung des Ehezeitanteils

• Teilung des Wertes des Ehezeitanteils 

• Externe ./. Interne Teilung

• Kürzung des Anrechts des Ausgleichspflichtigen

• Begründung eines Anrechts für den Ausgleichsberecht igten
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Rechtsanwältin

HEUBECK AG
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Telefon: + 49 (0) 221 / 93 46 93-29
Telefax: + 49 (0) 221 / 37 88 89
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